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1. Allgemeines 

Mit Schreiben vom 313.01.2022 wurde Unterzeichner vom Amtsgericht 

Landshut - Vollstreckungsgericht - mit der Verkehrswertschätzung des 

Grundbesitzes mit baulichen Anlagen in 84095 Furth, Abdeck 8 beauf-

tragt. 

Nach Auswertung aller zur Verfügung stehenden Unterlagen, sowie 

durchgeführter Ortsbesichtigung wird das nachfolgende Gutachten erstat-

tet. 

2. Ortsbesichtigung 

Die Ortsbesichtigung durch den Unterzeichner erfolgte am Montag den 

31.01.2022. Nach Rücksprache mit den anwaltschaftlichen Vertretern bei-

der Parteien konnte bei der Ortsbesichtigung nur der Außenbereich be-

sichtigt werden. Der Bewertung liegt das vom Unterzeichner mit Datum 

vom 15.12.2020 im Auftrag von Frau  erstellte Gutachten 

zugrunde. Insbesondere wird bei der nachfolgenden Bewertung die Bau-

lange, Grundslücks- und Gebäudebeschreibung aus diesem Gutachten 

übernommen. 

Bei der Ortsbesichtigung am 31.01.2022 wurden dann ergänzend lediglich 

noch einige Fotoaufnahmen von Außen gefertigt (siehe Ablichtung in der 

Anlage). 



- 4-
Verkehrswert des Grundbesitzes mit baulichen Anlagen  

in 94095 Furth, Abdeck 8, Flur Nr. 605/16, Gemarkung Furth  
Amtsgericht Landshut - Vollstreckungsgericht - AZ: 2 K 103/21  

3. Arbeitsunterlagen 

Zur Bearbeitung des Gutachtens standen zur Verfügung: 

Gutachten des Unterzeichners vom 15.12.2020. Der Beschrieb wurde in 

diesem Gutachten nachfolgend übernommen. Im Detail lagen bei der Er-

stattung des Gutachtens am 15.12.2020 folgende Arbeitsunterlagen zur 

Verfügung: 

Eingabeplan im M 1 : 100.  

Amtlicher Lageplan im M 1 : 1000.  

Eigene, bei der Ortsbesichtigung gemachte Aufzeichnungen.  

Vorsprache in der Gemeindeverwaltung Furth zur Abklärung baurecht- 

licher Fragen sowie des Erschließungsstandes.  

Richtwert des Gutachterausschusses beim Landratsamt Landshut zum  

31.12.2020.  

Marktbericht des Gutachterausschusses, Ausgabe 2020.  

Angaben des Gutachterausschusses über die Baulandpreisentwick- 

lung seit Richtwertfeststellung (aktuelle Vergleichswerte).  

Normalherstellungskosten 2010.  

Indexzahlen des Statistischen Bundesanltes.  

Einschlägige Fachliteratur insbesondere Wertermittlungsrichtlinien und  

Immowertermittlungsverordnung in der aktuellen Fassung.  

Eigenes Datennlaterial des Unterzeichners.  

Grundbuchauszug vom 25.10.2021.  

Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 21.10.2021.  
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4. Grundbuchamtlicher Nachweis 

Der zu begutachtende Grundbesitz ist vorgetragen im Grundbuch des 

Amtsgerichtes Landshut für die Gemarkung Furth, Blatt 1692. Er be-

schreibt sich in den auf die Begutachtung bezugnehmenden Abteilungen 

wie folgt: 

Bestandsverzeichnis 

Flur Nr. 605/16 Abdeck 8 

Gebäude- und Freifläche 

zu 824 m2 

Abteilung 11 Lasten und Beschränkungen: 

Hier sind keine wertbeeinflussenden Eintragungen vorhanden. 
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5. Allgemeine Angaben 

Die Übereinstimmung der bestehenden baulichen Anlagen mit dem Bau-

ordnungsrecht sowie der technischen Einrichtungen mit den entsprechen-

den Genehmigungsvorschriften wurde nicht explizit geprüft. Die formelle 

und materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzung wird voraus-

gesetzt. 

Grundlage der Baubeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der 

Ortsbesichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibun-

gen. 

Die baulichen Anlagen sind nur insoweit beschrieben, wie es für die 

Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Es sind die 

offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen 

beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die 

dann aber nicht wertbeeinflussend sind. Angaben über nicht sichtbare 

Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinwei-

sen während der Ortsbesichtigung bzw. Annahmen auf Grundlagen der 

üblichen Ausführung im Baujahr. 

Eine Überprüfung der Statik sowie der Einhaltung der gesetzlichen Rege-

lungen zum Schall- und Wärmeschutz fanden nicht statt. Die Funktionsfä-

higkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Einrichtun-

gen (Heizung, Wasserversorgung, Elektroinstallation, etc.) wurde ebenfalls 

nicht geprüft; von der Funktionsfähigkeit wird ausgegangen. 

Baumängel und Bauschäden wurden soweit aufgenommen, wie sie 

augenscheinlich erkennbar waren. Eine Bestandsöffnung erfolgte nicht. Es 

wird empfohlen, ggf. eine vertiefende Untersuchung durchführen zu las-

sen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über 

gesundheitsschädliche Baumaterialien wurden nicht vorgenommen. 
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Für nicht augenscheinlich erkennbare oder verdeckte Mängel, wie auch für 

nicht zugänglich gemachte Bauteile wird eine Haftung ausgeschlossen. 

Alle Feststellungen in diesem Gutachten zur Beschaffenheit des Grund 

und Bodens erfolgten ausschließlich aufgrund der auftraggeberseits 

vorgelegten Unterlagen und aufgrund der Ortsbesichtigung. 

Bodenuntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Altlastenfreiheit wird 

unterstellt. 

6. Beschreibung des Grundbesitzes 

Lage und Umgebung 

Der zu begutachtende Grundbesitz liegt in der Gemeinde Furth im Land-

kreis Landshut und hier in örtlich bevorzugter Wohnlage am nördlichen 

Ortsrand, Straße Abdeck Nr. 8. 

Die ca. 3.700 Einwohner zählende Gemeinde liegt ca. 13 km nördlich von 

Landshut und ist über die B 299 sowie über die in Höhe von Arth abzwei-

gende Staatsstraße 2049 zu erreichen. Der Autobahnanschluss an die 

A 92 München - Deggendorf mit Anschlussstelle Altdorf liegt ca. 6 km ent-

fernt. In Furth sind die für einen Ort dieser Größe üblichen infrastrukturel-

len Einrichtungen wie Kindergarten, Grund- und Mittelschule vorhanden, 

des weiteren befindet sich am Ort das bekannte Maristengymnasium. 

Die ärztliche Versorgung ist durch Arzt, Zahnarzt und Apotheke gewähr-

leistet. Geschäfte zur Deckung des täglichen Bedarfes sind in1 Ortszent-

rum bequem fußläufig zu erreichen. 
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Die Umgebungsbebauung besteht aus freistehenden Ein- und Zweifamili-

enhäusern, welche wie das zu begutachtende Anwesen, um 1990 errichtet 

worden sind. Störende Gewerbebetriebe sind im näheren Umgriff nicht 

vorhanden. Vom zu begutachtenden Objekt hat man, bedingt durch die 

Höhenlage, einen schönen unverbaubaren Blick bei maximaler Beson-

nung auf den Gegenhang und die hier angrenzenden landwirtschaftlichen 

Nutzflächen. 

Bezüglich der örtlichen Lage siehe im übrigen auch beiliegende Ablichtung 

des Ortsplans in1 M 1 : 10.000 sowie der Straßenkarte im M 1 : 200.000. 

Grundstücksbeschreibung 

a) topografisch 

Grundstücksgröße It. Grundbuch: 824 m2
. 

Es handelt sich um ein stark nach Südwesten geneigtes Grundstück mit 

trapezförmigen Zuscrlnitt. 

Grundstücksbreite ca. 25 m, 

mittlere Grundstückstiefe rd. 30 m. 

Ausreichend tragfähiger Baugrund ist vorhanden. 

Beeinträchtigungen durch Grundwasser bestehen, auch bedingt durch die 

Höhenlage, nicht. 

b) baurechtlich und Erschließungsstand 

Das Grundstück liegt in1 Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes. 

Es ist ortsüblich durch Kanal, Wasser und Strom erschlossen. Erschlie-

ßungskosten fallen im derzeitigen Bestand und Zustand nicht mehr an. 
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Die vorhandene Bebauung besteht aus einem zweigeschossigen Wohn- 

gebäude mit ausgebautem Dachgeschoss und integrierter Garage sowie  

einem Sauna häuschen und einem Geräteschuppen in1 südwestlichen  

Grundstücksteil. Die Geschossflächenzahl des Bestandes als Maß der  

baulichen Nutzung errechnet sich It. Anlage zu 0,33.  

Das Grundstück besitzt Baulandqualität gem. § 30 Baugesetzbuch.  

Bezüglich Grundstückszuschnitt und Bebauung siehe im übrigen beilie- 

gende Ablichtung des amtlichen Lageplans im M 1 : 1.000.  

7. 	 Baubeschreibung 

7.1 	 Bauzeit und grundrissliche Gliederung 

Das Wohngebäude n1it integrierter Garage wurde im Jahr 1990 errichtet.  

Die Nutzung erfolgt als Einfamilienhaus.  

Gesamtwohnfläche It. Anlage 230 m2 .  

Bedingt durch die Hanglage kann auch das gesamte Untergeschoss zu  

Wohnzwecken genutzt werden.  

7.2 	 Bauliche Ausführung mit den nachfolgenden hauptsächlichen 

Merkmalen 

Die nachfolgende Baubeschreibung erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit, sie soll nur einen groben Überblick über die wesentlichsten Aus-

stattungsmerkmale vermitteln. 
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Mauerwerk und Fundierung: 

Decken: 

Dach: 

Treppe: 

Fenster: 

Türen: 

Böden: 

erdhinterfiJllte Wände im UG in Beton, restliche Umfas-

sungs- und Zwischenwände aus Ziegelmauerwerk, Wand-

stärke der Umfassungswände 36,5 cm 

Geschossdecken in Stahlbeton 

Satteldachstuhl mit Aufsparrendämmung, Sichtdachstuhl 

und Ziegelpfannendeckung, Regenrinnen und Fallleitun-

gen aus Titanzinkblech 

Geschosstreppen in Betonkonstruktion mit aufgesattelter 

Holztreppe bzw. gesonderter Treppe vom Wohnzimmer 

zur Galerie in offener Stahlkonstruktion mit massiven 

Holztrittstufen und Metallgeländer 

Holzfenster mit Isolierverglasung und Holzfensterbänken 

sowie Lamellenklappläden 

weiß lackiert mit Futter und Verkleidung, z.T. Schiebetü-

ren, Hauseingangstüre in aufgedoppelter Holzkonstrukti-

on, in der Garage Metallschiebetor mit Beplankung aus 

Kunststoffpaneelen 

Fliesenbeläge in den Sanitärräumen, im DG Teppichbelä-

ge bzw. Langriemenbretterböden, auch im Wohnzimmer 

sowie in den Schlafräumen Teppichbelag, große Südwest-

terrasse großteils mit Granitbelag, im Esszimmer mit Kü-

che und anschließendem Flur Sollnhofener-Plattenbelag, 

in den Schlafräumen Teppichbeläge, Terrasse mit Holz-

bohlen belegt, im Hauswirtschaftsraum im UG Fliesenbe-

lag, Zementestrich in der Heizung, in den Schlafräumen 

im UG Langriemenbretterbeläge 
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Decken- u, Wand behandlung 	 Wände mit glattem Verputz und Anstrich, im DG Sicht-

dachstuhllasiert, Fassade ebenfalls mit glattem Verputz 

und Anstrich, Sanitärräume raumhoch gefliest, Sichtdach-

stuhl im OG 

Technische Installation 

Hausanschlüsse: 	 das Gebäude ist an die öffentlichen Leitungen für Kanal, 

Wasser und Strom angeschlossen 

Elektroinstallation : 	 elektrische Brenn- und Anschlussstellen sind im baualters-

typischen vorhanden Umfang vorhanden, Wechsel-

sprechanlage ist installiert 

Sanitärinstallation : 	 Kalt- und Warmwasseranschlüsse in der Küche, Gäste-

WC mit Waschbecken und Kalt- und Warmwasseran-

schluss sowie Stand-WC, Bad mit Acryleckeinbauwanne, 

Hänge-WC, Hänge-Bidet und Waschbecken, zusätzlich 

separates WC mit Stand-WC und Waschbecken mit Kalt-

und Warmwasseranschluss 

Heizung: 	 Flüssiggaszentralheizung mit zentraler Warmwasserver-

sorgung, Kachelofen im Wohnzimmer 

Außenanlagen und Sonstiges 

Bedingt durch die Topografie des Geländes umfangreiche Stütz-

mauern im terrassierten Garten, teils aus schweren Granitsteinen, 

teils Beton 

Garagenzufahrt mit Betonverbundpflaster belegt 

7.3 
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Sauna für 2 Personen in Holzkonstruktion mit Ziegeldeckung 

Gartengerätehäuschen in Holzkonstruktion mit Pappschindelde-

ckung 

Aufwuchs bestehend aus Rasen sowie Strauchwerk. 

7.4 Beurteilung 

Das Wohngebäude besitzt durchwegs höherwertige Ausstattung (Stand-

artstufe 3 der Sachwertrichtlinie), Heizsystem n~lit Kachelofen (Standartstu-

fe 4). Schäden und Mängel wesentlicher Art waren bein1 Ortstermin nicht 

erkennbar. Altersgemäße Abnutzung ist bei pfleglichem Unterhalt sichtbar. 

Bedingt durch die topografische Situation sind die Wohn- und Schlafräume 

über 3 Geschosse verteilt. Insgesamt sind die Räumlichkeiten sehr gut be-

lichtet und besonnt, insbesondere von der südwestseitig gelegene Terras-

se mit Wohnzimmer hat man einen unverbaubaren Blick auf Furth bzw. 

den Gegenhang und die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen. 

Bedingt durch das relativ steile Gelände ist die Bewirtschaftung des Gar-

tens jedoch erschwert. 

8. Wertermittlung 

Bewertungsgrundlagen bilden die aufgeführten Unterlagen und der bei der 

Ortsbesichtigung angetroffene Bestand und Zustand, Ermittlungen bei den 

zuständigen kommunalen und staatlichen Dienststellen sowie Erfah-

rungswerte des Unterzeichners. 

Der angehefteten technischen Berechnung liegt der vorgelegte Eingabe-

plan zugrunde. 
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Wahl des Wertermittlungsverfahrens 

Nach § 8 der Immobilienwertermittlungsverordnung sind für die Wertermitt-

lung das Sachwert-, Ertragswert- oder Vergleichswertverfahren heranzu-

ziehen. Das Ertragswertverfahren kommt dabei insbesondere bei 

Grundstücken in Betracht, bei denen es um eine nachhaltige Erzielung ei-

nes Ertrages geht, es wird daher als sachgerechte Methode bei Miet- und 

Geschäftsgrundstücken angewandt. 

Das Sachwertverfahren eignet sich für Grundstücke die überwiegend unter 

dem Gesichtspunkt der Eigennutzung gehandelt werden und deren 

Zweckbestimmung nicht auf die Erzielung eines nachhaltigen Ertrages ge-

richtet ist. 

Als drittes Verfahren komnlt das Vergleichswertverfahren zur Anwendung, 

hier wird der Verkehrswert von Verkäufen vergleichbarer Objekte abgelei-

tet. 

Im vorliegenden Fall korrlmt das Sachwertverfahren zur Anwendung. 

8.2 Sachwertschätzung 

8.2.1 Bodenwert 

Der Gutachterausschuss beim Landratsamt Landshut hat den Bodenricht-

wert für Wohnbauflächen in Furth letztmalig zum 31.12.2020 mit 320 €/m 2 

erschließungsbeitragsfrei festgestellt, wobei dem Richtwert eine maximale 

Grundstücksgröße von 900 m2 zugeordnet ist. 
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Seit Richtwertfeststellung hat sich im gesamten Landkreis, vor allen Din- 

gen in den stadtnahen Bereichen, die inflationäre Entwicklung der Bau- 

landpreise fortgesetzt.  

Dem Unterzeichner konnte aus der Kaufpreissammlung des Gutachter- 

ausschusses jedoch nur ein Vergleichwert aus der Gemeinde Furth be- 

nannt werden. Es handelt sich dabei um ein Grundstück mit einer Fläche  

von 755 m2
, welches im März 2020 für rd. 358 €/m 2 verkauft worden ist.  

Der Unterzeichener kann den angemessenen Bodenwert aufgrund der  

Marktlage nur sehr schwer bestimmen. In Anlehnung an den einzigen be- 

kannten Vergleichswert wird nachfolgend der Bodenwert mit 360 €/m2 ge- 

schätzt. Im Schätzwert sind die topografisch bedingten umfangreichen  

Stützmauern im Bereich der Geländesprünge bereits mitenthalten, d.h.  

diese Bauteile bleiben nachfolgend bei der Sachwertschätzung außer An- 

satz.  

Der unverbaubare Blick mit optimaler Besonnung wird nachfolgend am  

Schluss der Bewertung unter der Rubrik objektspezifische Besonderheiten  

berücksichtigt.  

Bodenwert somit:  

824 m2 x 360 €/m2 = 297.000 €  

8.2.2 Gebäudewert 

Die Gebäudewertschätzung erfolgt auf Basis der Normalherstellungskos-

ten 2010 der Sachwertrichtlinie. Das Gebäude ist unter Berücksichtigung 

der angetroffenen Ausstattungsmerkmale in die Standartstufe 3 der Sach-

wertrichtlinie einzuordnen (siehe Ablichtung aus der Richtlinie in der Anla-

ge), lediglich für die Heizung ist die Standartstufe 4 anzusetzen. 
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Wägungsanteile It. Sachwertrichtlinie (siehe Ablichtung in der Anlage): 

Heizungsanlage 9 0/0 

die übrigen Gewerke 

100 - 9 = 91 % 

Kostenkennwert für den vorhandenen Gebäudetyp dreigeschossiges Ge-

bäude, in sämtlichen Geschossen wohnraummäßig ausgebaut 

920 €/m 2 Standartstufe 3 

1.105 €/m2 Standartstufe 4 

gewogener Kostenkennwert somit: 

920 €/m2 x 0,91 = 837 €/m2 

+ 1. 1 05 €/m 2 x 0,09 = 99 €/m 2 

936 €/m2 

bezogen auf das Basisjahr 2010. 

Faktor für Indexanpassung, da sich die 

Normalherstellungskosten auf das Jahr 

2010 beziehen, unter Zugrundelegung 

der I ndexzahlen des Statistischen 

Bundesamtes, Faktor für Indexanpassung 

bezogen auf den aktuellen Zeitpunkt 

132,3 : 90, 1 = rd. 1,47 

Kostenkennwert für die Garage rTlit 

darüber liegender Galerie 485 €/m 2 

Kostenkennwert für Heizkelleranbau 485 €/m2 

Baunebenkosten sind in sämtlichen Kostenkennwerten bereits mitenthal-

ten. 

Bruttogrundfläche 

Wohngebäude It. Berechnung 

in der Anlage 267,18 m2 
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Garagenanbau 

Heizraum 

Bewertung: 

267,18 m2 x 936 €/m2 x 1 ,47 = 368.000 € 

+ 77 m2 x 485 €/m 2 x 1,47 = 55.000 € 

+ 19,6 m2 x485€/m 2 x 1,47 = 14.000 € 

Neubaukosten 437.000 € 

Zuschlag für Terrassenanteil, welcher  

durch die Bruttogrundfläche nicht ge- 

deckt ist sowie für Balkone, Fläche It.  

Anlage 22,45 m2 a' 350 €/m 2 x 1,47 = rd. 12.000 €  

Neubaukosten 449.000 € 

Altersabschreibung bei einem Baualter 

von rd. 32 Jahren und einer üblichen 

Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren 

32/80 - 0,38 == 40 0/0 - 180.000 € 

Gebäudesachwert 269.000 €  

Außenanlage und Sonstiges  

Stützmauer und Vorplatzbefestigung  

bei der Garagenzufahrt pauschal 15.000 €  

Anschlusskosten für Kanal, Wasser  

und Strom 15.000 €  

Saunahäuschen rTlit Sauna pauschal 10.000 €  

Geräteschuppen 3.000 €  

Regenwasserzisterne pauschal 2.000 €  

Außenanlagen und Anschlüsse 45.00 €  

Die übrigen Außenanlagen (Stützmauern) sind im Bodenwertansatz be- 

reits rTlitenthalten.  
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8.2.3 Sachwertzusammenstellung 

Bodenwert 297.000 € 

Gebäudesachwert 269.000 € 

Außenanlagen und Anschlüsse 

sowie Sonstiges 45.000 € 

vorläufiger Sachwert 611.000€ 

Marktanpassung 

Grundsätzlich leitet sich der Verkehrswert von Einfamilienhäusern vom 

Sachwert (Bodenwert + alterswertgeminderter Herstellungswert der bauli-

chen Anlagen ohne Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen 

Grundstücksmerkmale) ab. Von diesem unbelasteten Sachwert ist ein auf 

die Marktverhältnisse angepasster Faktor zur Heranführung an den Ver-

kehrswert nötig. Erhebungen zur Ermittlung von regionalen Marktanpas-

sungsfaktoren im Sachwertverfahren können in der Regel nur von den 

Gutachterausschüssen ern1ittelt werden, da nur diese über das entspre-

chende Datenmaterial (Verkaufsurkunde der Notare) verfügen. 

Der Gutachterausschuss beim Landratsamt Landshut hat im Marktbericht 

2020 ein Rechenschema zur Errnittlung des Sachwertfaktors aufgezeigt 

(siehe Ablichtung in der Anlage). Auf Grundlage dieser Vorgaben errech-

net sich der Sachwertfaktor zur Anpassung an die Marktlage wie folgt: 

- 0,0000007892 x 611.000 € = - 0,48 

+ 0,138426 x Quartalswert =2020,75 = + 279,72  

- 0,000287 x 824 = - 0,24  

+ 360 x 0,000333 = + 0,12  

- 277,94  

Sachwertfaktor 2020 1,18 
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hier angesetzt wegen der weiter steigenden Immobilienpreise geschätzt 

rd. 1,20 

marktangepasster Sachwert somit: 

618.000 € x 1,20 = 733.000 € 

8.4 Objektspezifische Besonderheiten 

Abschlag wegen der relativ steilen Hanglange und der damit verbundenen 

erschwerten Bewirtschaftung rd. 10 % des Grundstückswertes sonlit: 

- 30.000 € 

Zuschlag wegen attraktiver Höhenlage mit 

unverbaubarer Sicht nach Südwesten und 

sehr guter Besonnung rd. 10 % bezogen auf 

den vorläufigen Sachwert = + 60.000 € 

objektspezifische Besonderheiten + 30.000 € 

marktangepasster Sachwert unter 

Berücksichtigung der objektspezifischen 

Besonderheiten somit: 

733.000 € + 30.000 € = 763.000 € 

8.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert wird gemäß § 194 Baugesetzbuch durch den Preis be-

stimnlt, der zum Bewertungsstichtag im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 

nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften 

sowie der Lage und der allgemeinen Beschaffenheit des Grundstückes 

ohne Einfluss ungewöhnlicher und persönlicher Verhältnisse zu erzielen 

wäre. 
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Im vorliegenden Fall ist der Verkehrswert vom marktangepassten Sach-

wert abzuleiten. 

Nach Abwägung sämtlicher Bewertungsmerkmale, der ermittelten EinzeI-

werte und des bei der Ortsbesichtigung gewonnenen Eindruckes sowie im 

Hinblick auf die am freien Immobilienmarkt zu erzielenden Preise für glei-

che Objekte in gleicher oder ähnlicher Lage, wird der Verkehrswert des zu 

begutachtenden Anwesens in 84095 Furth, Abdeck 8, aktuell mit rd. 

765.000 € 
(in Worten: siebenhundertfünfundsechzigtausend---Euro) 

geschätzt. 

9. Allgemeine Angaben 

Verdacht auf Hausschwamm besteht nicht.  

Eine gewerbliche Nutzung liegt nicht vor.  

Vom Unterzeichener können keine Angaben gemacht werden, ob eine  

Vermietung vorliegt.  

Verdacht auf ökologische Altlasten bestehen nicht.  

Anschrift des zuständigen Kaminkehrers: Lermer Karl Heinz, Dekan- 

Kolbinger Straße 4 in 94348 Atting, Handy: 01602240181  

Eine Wohnpreisbindung nach § 17 WoBindg besteht nicht.  

Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt.  
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Technische Daten 

Grundstücksgröße Flur Nr. 605/16 824 m2 

Bebaute Fläche: 

Wohnhaus 

Anbau Heizung 

Garage 

13,74x7,05 

+ (4,0 + 3,25) 

x 0,5 x 1,44 = 

7,0 x 2,80 = 

5,50 x 7,00 = 

102,09 m2 

19,60 m2 

38,50 m2 160,19 m2 

Freifläche 663,81 m2 

Berechnung der bewertungsrelevanten Geschossflächenzahl 

UG 102,09 m2 

EG 102,09 m2 

DG -5x 13,74- 68,70m 2 

GFZ = 272,88/824 = 0,33 

Berechnung der Bruttogrundfläche nach DIN 277 Ausgabe 2005 

KG 

EG 

DG 2,5 x 7,0 

+7,Ox6,5= 

102,09 m2 

102,09 m2 

63,00 m2 

267,18 m2 (U + EG + DG) 

Garage 38,50 m2 

Galerie / Gang 38,50 m2 

77,00 m2 
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Heizraum 19,60 m2 

Zusätzlich Balkon und Terrassenfläche 

(7,0 + 5,20) x 0,5 x 2,50 = 15,25 m2 

4,0 x 2,0 - 1,6 x 1,0 x 0,5 = 7,20 n,2 

Wohnflächenberechnung 

(Wohnfläche aus Eingabeplan entnommen) 

Büro 21,60 m2 

AR 6,54 m2 

Loggia 1 3 x 1,44/2 = 2,16 m2 

Loggia 2 3 x 1,80/2 = 2,70 m2 

Galerie 37,55 m2 

Balkon (4,0 x 2,0 

- 1,6 x 0,5)/2 3,60 m2 

DG 74,15 m2 

WC 1,89 m2 

Diele 13,06 m2 

Flur 1,51 m2 

Trockn. 3,41 m2 

Küche 5,05 m2 

Essen 12,77 m2 

Wohnen 24,68 m2 

Terrasse 6,38 - 1,80 + 0,5 

(6,38 + 5,50) 

- 0,5 x 2,50/2 13,17 m2 

EG 75,54 m2 
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Bad 

WC 

Diele 

Flur 

Kind 2 

Windf. 

Schlafen 

Kind 1 

Terrasse 6,5 x 2,5/2 

9,46 m2 

2,53 m2 

4,22 m2 

8,96 m2 

14,97 m2 

3,69 m2 

18,19 m2 

17,00 m2 

8,13 m2 

UG 

EG 

DG 

87,15 m2 

75,54 m2 

74,15 m2 

./. 3 % Putz 

236,84 m2 

7,21 m2 

229,73 m2 

rd. 230 m2 
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5387072 

Auszug aus dem Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Landshut Liegenschaftskataster 
GesWtstraße 10 Flurkarte1: 1000 
84028 Landshut 

Erstellt am 30.11.2020 
Flurstück: 605/16 Gemeinde: Furth 
Gemarkung: Furth Landkreis: Landshut 

Bezirk: Niederbayern 

Maßstab 1:1000 Groll'n''II'"[Il',1i::?===I:~===::J~ Meter 

VervielWltigung nur in analoger Form für den eigenen Gebrauch.  
Zur Maßentnahme nur bedingt geeignet.  

5386852 
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